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Entgeltlichkeit von Leistungen —
kein Merkmal für die Zuordnung zu einem Rechtszweig

In seinen Erläuterungen zur Rahmen^Kranikenhausord- 
nung (RKO)1 hat J. M a n d e l  das Verhältnis der RKO 
zum Zivilrecht bzw. zu dessen Kodifikation wie folgt ge
kennzeichnet: „Aus rechtstheoretischer Sicht ist bedeutsam, 
daß mit dieser Neuregelung eine Rechtslücke geschlossen 
wurde, die auch durch die Regelungen des ZGB nicht aus
gefüllt werden konnte.“2 Diese Formulierung ist an und für 
sich nicht zu beanstanden, denn unstreitig enthält das ZGB 
keine Detailregelungen des medizinischen Betreuungsver
hältnisses.

An anderer Stelle hat Mandel über das Verhältnis 
der RKO zum Zivilrecht im allgemeinen und zum ZGB im 
besonderen weitergehende Ausführungen gemacht und u. a. 
dargelegt, daß „ein ganz entscheidender Punkt, der für die 
zivilrechtlichen Beziehungen charakteristisch ist, im Arzt- 
Patient-Verhältnis fehlt: das Prinzip der Entgeltlichkeit. 
Während die zivilrechtlichen Beziehungen vorwiegend auf 
dem Leistungsprinzip beruhen (der Käufer muß die ge
kaufte Ware bezahlen), werden die medizinischen Betreu
ungsleistungen bekanntlich ohne Entgelt erbracht — eine 
Errungenschaft, die den humanistischen Charakter und die 
Überlegenheit unseres sozialistischen Gesundheitswesens 
so nachdrücklich unterstreicht“ ,3

In ähnlicher Weise hatte sich Mandel bereits in der 
Zeit der Ausarbeitung des ZGB-Entwurfs geäußert. Damals 
vertrat er — zusammenfassend formuliert — folgende Auf
fassung: Das Zivilrecht regelt entgeltliche Beziehungen. 
Da die medizinischen Betreuungsverhältnisse keine ent
geltlichen Beziehungen sind, können sie auch nicht vom 
Zivilrecht geregelt werden.4

Dieser Auffassung widersprach damals zunächst
J. K l i n k e r t . 6  Er wandte sich gegen die Position, dem 
sozialistischen Zivilrecht der DDR die Fähigkeit und Ge
eignetheit abzusprechen, sich neu herausbildende sozia

listische gesellschaftliche Verhältnisse zu regeln, und dabei 
ein Moment in den Vordergrund zu rücken (die Entgeltlich
keit), das letztlich ohne Unterscheidungswert ist.

Das ZGB geht erkennbar von einer Konzeption aus, die 
der Meinung Klinkerts entspricht. Die Präambel des ZGB 
hebt besonders die Aufgabe des Zivilrechts hervor, der 
Befriedigung der materiellen und kulturellen Bedürfnisse 
der Bürger zu dienen (Abs. 2). Erst danach werden — in 
inhaltlicher Übereinstimmung mit den entsprechenden 
Aussagen im Programm der SED3 — die Wege gezeigt, wie 
dieses Ziel zu erreichen ist: durch die Ausnutzung des 
Leistungsprinzips bei zunehmender Nutzung gesellschaft
licher Fonds (Abs. 3).

In der sich in der ZGB-Präambel anschließenden bei
spielhaften Aufzählung werden insbesondere die Bereiche 
Kultur-, Bildungs-, Gesundheits- und Sozialwesen genannt. 
Eine entsprechende Aufzählung findet sich auch in § 21 
Abs. 1 ZGB, der Grundsatzregelung für die Nutzung sozia
listischen Eigentums durch die Bürger. Es war daher nur 
konsequent, wenn Klinkert später die Position von Mandel 
als durch das Gesetz widerlegt betrachtete.7

Natürlich ist es auch für die beteiligten Bürger keines
wegs gleichgültig, ob die Befriedigung ihrer materiellen 
Bedürfnisse unter Berücksichtigung des Leistungsprinzips 
oder unentgeltlich durch Nutzung gesellschaftlicher Fonds 
erfolgt; für die Einordnung in den Regelungsbereich des 
Zivilrechts ist dieser Unterschied jedoch bedeutungslos. 
Dem entspricht, daß in der Zivilrechtswissenschaft der 
DDR ein „Prinzip der Entgeltlichkeit“, wie es Mandel 
anführt, unbekannt ist.8

Rechtliche Einordnung und Begründung 
des medizinischen Betreuungsverhältnisses

Nach Inkrafttreten des ZGB gab es vielfältige Äußerungen 
zum medizinischen Betreuungsverhältnis und zu seinem 
Verhältnis zum Zivilrecht. Dabei ging es insbesondere um 
zwei Problemkreise, die nicht immer eindeutig voneinan
der unterschieden werden. Erstens geht es um die Frage 
der Einordnung des medizinischen Betreuungsverhältnisses. 
Übexwiegend wird es als komplexes Rechtsverhältnis ge
kennzeichnet, das durch Rechtsvorschriften gestaltet wird, 
die verschiedenen Rechtszweigen angehören.9 Eine abwei
chende Meinung nehmen hierzu K. G l ä ß / M .  M ü h l -  
m а n n ein, die zwar auch das Zusammenwirken der ver
schiedenen Rechtszweige beidicksichtigen, sich dennoch für
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